
23.2 Baden-Württemberg 

23.2.1 Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung 

[von Baden-Württemberg] (AGFGO) 

Vom 29.03.1966 (GBl. 1966, 49), zuletzt geändert durch Gesetze vom 13.12.2011 

(GBl. S. 545) 

§ 3 [Beiladung in Kirchensteuersachen] 

Das Finanzgericht lädt in kirchenrechtlichen Abgabenangelegenheiten diejenige Religionsgesellschaft 

bei, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung als Abgabenberechtigter unmittelbar berührt 

werden. 

 

 

 

23.2.2 Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung [von Baden-Württemberg] 

(InsO-AG) 

Vom 16.07.1998 (GBl. S. 436), zuletzt geändert durch Anpassungsverordnung vom 

25.01.2012 (GBl. S. 65) 

§ 1 Geeignete Personen und geeignete Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren 

(…) 

(2) Stellen sind als geeignet im Sinne von § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO nur anzusehen, wenn sie  

1. in der Trägerschaft der Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts, der 

Gemeinden oder Gemeindeverbände, sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts, der 

Verbände der freien Wohlfahrtspflege als Träger sozialer Aufgaben oder einer Verbraucherzentrale im 

Sinne von § 3 Nr. 8 des Rechtsberatungsgesetzes stehen, und wenn 

2. a) sie von einer zuverlässigen Person geleitet werden, die auch die Zuverlässigkeit der einzelnen 

Mitarbeiter überwacht, 

b) die in ihnen tätigen Berater hinreichend sachkundig sind, 

c) in ihnen jeweils mindestens eine Person mit ausreichender praktischer Erfahrung in der 

Schuldnerberatung tätig ist, 

d) die erforderliche Rechtsberatung sichergestellt ist und 

e) sie auf Dauer angelegt sind und über zeitgemäße technische, organisatorische und räumliche 

Voraussetzungen für ordnungsgemäße Schuldnerberatung verfügen. 

Ausreichende praktische Erfahrung nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. c liegt in der Regel nach dreijähriger 

Tätigkeit in der Schuldnerberatung vor. Sofern in der Stelle keine Person tätig ist, die die Befähigung 

zur anwaltlichen Tätigkeit besitzt, muß die nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. d erforderliche Rechtsberatung 

auf andere Weise sichergestellt sein, etwa durch den Justitiar des Trägers oder einen Rechtsanwalt. 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InsO&p=305
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InsO&p=305&x=1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=RBerG&p=3


(…) 

 

 

23.2.3 Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württemberg 

(Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG) 

Vom 12.04.2005 (GBl. 2005, 350), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.05.2013 

(GBl. S. 1388) 

Erster Teil Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische Kommunikation, 

Amtshilfe, europäische Verwaltungszusammenarbeit 

Abschnitt 1 Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische Kommunikation 

§ 2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der Religionsgesellschaften und 

Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einrichtungen. 

(…) 

 

 

23.3 Bayern 

Gesetz über die Sammlung des bayerischen Landesrechts (Bayerisches 

Rechtssammlungsgesetz – BayRSG) 

Vom 10.11.1983 (GVBl 1983, 1013) 

Art. 5 [Außerkrafttreten alter Rechtssätze und von nichtbayerischem Recht] 

(1) Mit Ablauf des 31. Dezember 1983 treten ferner außer Kraft 

1. Rechtssätze, die vor dem Erlaß der Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818 gegolten haben, und 

2. Rechtssätze der Gebiete, die nach dem 25. Mai 1818 bayerisches Staatsgebiet geworden sind, 

wenn sie nicht in der Anlage aufgeführt oder in einer in der Anlage verzeichneten Rechtsvorschrift 

aufrechterhalten sind. 

(2) Ausgenommen hiervon sind Rechtssätze, die Leistungen des Staates oder der politischen 

Gemeinden an die Religionsgemeinschaften oder den Simultangebrauch an Kirchen und Friedhöfen 

regeln. 

 

 



23.4 Berlin 

23.4.1 Berliner Schiedsamtsgesetz (BlnSchAG) 

Vom 07.04.1994 (GVBl. 1994, 109), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.03.2009 

(GVBl. S. 70) 

Erster Abschnitt 

Das Schiedsamt 

§ 1 [Schiedsamt, Schiedsamtsbezirke] 

(1) Das Schlichtungsverfahren nach diesem Gesetz führt das Schiedsamt durch. Seine Aufgaben 

werden von Schiedsfrauen und Schiedsmännern (Schiedspersonen) wahrgenommen. Diese sind 

ehrenamtlich tätig. 

(2) Jeder Bezirk wird in mehrere Schiedsamtsbezirke geteilt. Für jeden Schiedsamtsbezirk ist eine 

Schiedsperson zu bestellen. 

(3) Die Schiedsamtsbezirke werden durch die Bezirksverwaltungen festgelegt. Bei einer 

Neufestlegung sind die Grenzen der Amtsgerichtsbezirke zu beachten; ein Schiedsamtsbezirk darf sich 

nicht über einen Amtsgerichtsbezirk hinaus erstrecken. 

(…) 

§ 5 [Vereidigung der Schiedsperson] 

(1) Die Schiedsperson wird von dem Präsidenten des Amtsgerichts, in dessen Aufsichtsbezirk der 

Schiedsamtsbezirk liegt auf die Erfüllung ihrer Pflichten vereidigt. Der Eid lautet: 

"Ich schwöre, die Pflichten einer Schiedsfrau/eines Schiedsmannes getreulich zu erfüllen, so wahr mir 

Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(2) Gibt die Schiedsperson an, daß sie als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft eine 

Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann sie diese dem Eid anfügen. 

(3) Gibt die Schiedsperson an, daß sie aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, 

so kann sie anstelle der Worte "Ich schwöre" die Worte "Ich gelobe" oder eine andere 

Beteuerungsformel sprechen. Die Beteuerung steht dem Eid gleich; hierauf ist die Schiedsperson 

hinzuweisen. 

(4) Bei der Wiederwahl genügt die Verweisung auf den bereits geleisteten Eid oder die Beteuerung. 

(…) 

 

 



23.4.2 Gesetz über die Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 

(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz - AZG) 

In der Fassung vom 22.07.1996 (GVBl. 1996, 302, 472), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

29.05.2013 (GVBl. S. 140) 

§ 4 [Zuständigkeitsverteilung] 

(1) Die Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der Leitungsaufgaben werden im einzelnen durch 

die Anlage zu diesem Gesetz (Allgemeiner Zuständigkeitskatalog) bestimmt. Alle dort nicht 

aufgeführten Aufgaben sind Aufgaben der Bezirke. Im Vorgriff auf eine Katalogänderung kann der 

Senat durch Rechtsverordnung einzelne Aufgaben der Hauptverwaltung den Bezirken zuweisen. 

(…) 

7. Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 33 [Einschränkungen des Anwendungsbereichs] 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

1. die Kirchen und Religionsgesellschaften, (…) 

(…) 

Allgemeiner Zuständigkeitskatalog (ZustKat AZG) 

zu § 4 Abs. 1 Satz 1 

Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der Leitungsaufgaben (Planung, 

Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht) 

(…) 

Nr. 2   Rechtswesen; Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 

(…) 

(4) Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch und religiös Verfolgten. 

(5) Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus.  

(6) Rückerstattung feststellbarer Vermögenswerte. (…) 

(…) 

Nr. 14   Sozialwesen 

(…) 

(17) Zustimmung zur Aufnahme von jüdischen Zuwanderern in Berlin, die im Wege des geregelten 

Aufnahmeverfahrens einreisen und eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des 

Aufenthaltsgesetzes erhalten, Erfassung und Erstberatung dieser Personen sowie Unterbringung in 

Gemeinschaftsunterkünften, soweit erforderlich. (…) 



(…) 

Nr. 17    Wissenschaft, Forschung; Kunst und Kultur; kirchliche Angelegenheiten 

(…) 

(4) Angelegenheiten der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften einschließlich der 

Genehmigung von Abgabebeschlüssen. 

 

 

23.5 Brandenburg 

Gesetz über das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg 

(Verfassungsgerichtsgesetz Brandenburg – VerfGGBbg) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 22.11. 1996 (GVBl. I 1996, 343), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 24.11.2011 (GVBl. I/11 Nr. 28 S. 1) 

I. Teil - Sitz, Zusammensetzung und Zuständigkeit 

§ 5 - Ernennung und Amtseid 

(…) 

(2) Die Richter des Verfassungsgerichts leisten, bevor sie ihr Amt antreten, vor dem Landtag den 

folgenden Eid: 

"Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der 

Verfassung des Landes Brandenburg und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und 

Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen." 

Der Eid kann auch mit einer religiösen Beteuerung geleistet werden. Erklärt ein Richter, daß er aus 

Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten könne, so hat er an der Stelle der Worte "Ich 

schwöre" die Worte "Ich gelobe" zu sprechen oder das Gelöbnis mit einem dem Bekenntnis seiner 

Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung seiner Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden, 

gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten. 

 

 

23.6 Hessen 

23.6.1 Gesetz über das Beflaggen öffentlicher Gebäude 

Vom 16. 05.1950 (GVBl. 1950, 106) 

§ 1 [Anordnung aus besonderem Anlass] 

Der Minister des Innern kann aus besonderen Anlässen, die für das ganze Land oder einzelne Teile 

von allgemeiner politischer Bedeutung sind, die Beflaggung der Dienstgebäude und sonstigen 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/p1l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=80&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfGGBBrahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#jlr-VerfGGBBpG1
http://www.juris.de/jportal/portal/t/p1l/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=80&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfGGBBrahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#jlr-VerfGGBBpP5


öffentlichen Gebäude des Landes und der hessischen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen, soweit sie der Staatsaufsicht unterstehen, anordnen. 

(…) 

§ 3 [Religionsgesellschaften] 

Für Religionsgesellschaften besteht keine Verpflichtung zur Beflaggung. Ihr Recht, eigene Fahnen 

entweder allein oder neben anderen zugelassenen Flaggen zu zeigen, bleibt unberührt. 

 

 

23.6.2 Hessisches Schiedsamtsgesetz (HSchAG)
167

 

Vom 23.03.1994 (GVBl. I 1994, 148), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. I 

S. 622) 

Erster Abschnitt   Gemeindliche Schiedsämter 

§ 6   Vereidigung 

(1) Die Schiedsperson wird von dem Vorstand des Amtsgerichts (§ 5) auf die Erfüllung ihrer Pflichten 

vereidigt. Der Eid wird wie folgt geleistet: 

"Ich schwöre, die Pflichten einer Schiedsperson getreulich zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 

(2) Bei Mitgliedern einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft, der das Gesetz den Gebrauch 

anderer Beteuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, wird die Abgabe einer Erklärung unter der 

Beteuerungsformel dieser Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft gleichgeachtet. 

(3) Bei der Wiederwahl genügt die Verweisung auf den bereits geleisteten Eid. 

 

 

23.6.3 Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG) 

In der Fassung vom 12.12.2008 (GVBl. I 2009, 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

21.12.2012 (GVBl. I S. 430) 

Zweiter Abschnitt   Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine Geldleistung 

gefordert wird 

Fünfter Titel   Vollstreckung zugunsten juristischer Personen des öffentlichen Rechts in 

besonderen Fällen und zugunsten der Börse 

§ 64a   Vollstreckung zugunsten der Religionsgemeinschaften 
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 Gültig bis: 31.12.2015. 



(1) Die Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sind berechtigt, 

sich zur Vollstreckung ihrer öffentlich-rechtlichen Friedhofs- und Bestattungsgebühren der Kasse der 

Gemeinde zu bedienen, in deren Gebiet der Pflichtige seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat. 

Die Vollstreckung erfolgt auf Antrag der Religionsgemeinschaft. Für Gemeinden ohne eigene 

Vollziehungsbeamte oder Vollstreckungsstellen vollstreckt die Kasse des Landkreises, dem die 

Gemeinde angehört. In diesem Fall ist der Antrag an die Kasse des Landkreises zu richten. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Religionsgemeinschaften sind verpflichtet, der Gemeinde oder dem 

Landkreis, der für die Gemeinde vollstreckt, einen Unkostenbeitrag von fünf vom Hundert der 

beizutreibenden Beträge, mindestens jedoch 10 und höchstens 50 Euro zu zahlen, wenn mit der 

sachlichen Bearbeitung der Vollstreckungsangelegenheit begonnen worden ist. Ein Unkostenbeitrag 

von mehr als 50 Euro kann nur bei Nachweis eines den Normalfall übersteigenden 

Verwaltungsaufwands erhoben werden. Uneinbringliche Vollstreckungskosten (Gebühren und 

Auslagen) sind zu ersetzen. 

 

 

23.7 Mecklenburg-Vorpommern 

Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M-V) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2004 (GVOBl. M-V 2004, 106), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 02.12.2009 (GVOBl. M-V S. 666) 

1. Hauptteil   Verwaltungsverfahren 

Teil I   Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische Kommunikation, 

Amtshilfe, europäische Verwaltungszusammenarbeit 

Abschnitt 1   Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische 

Kommunikation 

§ 1   Anwendungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit des Bundes sowie der Kirchen, der Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften und ihrer Verbände und Einrichtungen im Land Mecklenburg-

Vorpommern. 

(…) 

 

 



23.8 Niedersachsen 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung (Nds. AGInsO) 

Vom 17.12.1998 (Nds. GVBl. 1998, 710), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.11.2004 

(Nds. GVBl. S. 512) 

§ 1 [Ausstellung von Bescheinigungen] 

(1) Geeignet für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 305 Abs. 1 Nr. 1 der 

Insolvenzordnung (InsO) sind nur 

1. Einrichtungen in Niedersachsen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 als 

geeignet gelten oder nach § 3 anerkannt worden sind (geeignete Stellen), sowie 

2. Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 als geeignet gelten. 

§ 4 bleibt unberührt. 

(2) Stellen oder Personen, die in einem anderen Land durch Gesetz oder in einem 

Verwaltungsverfahren als geeignet anerkannt sind, gelten auch in Niedersachsen als geeignet. Dies gilt 

nicht für Stellen, die eine außerhalb Niedersachsens anerkannte juristische Person in Niedersachsen 

betreibt. 

§ 2 [Geeignete Stellen] 

(1) Als geeignet gelten: 

1. Stellen in Niedersachsen, die Schuldnerberatung durchführen und in der Trägerschaft von 

Gemeinden oder Landkreisen, Kirchen oder Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts oder von 

Verbänden der freien Wohlfahrtspflege stehen, 

(…) 

(2) Die nach Absatz 1 Nr. 1 als geeignet geltenden Stellen sind verpflichtet, ihre Absicht, 

Schuldenbereinigung im Sinne des § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO durchzuführen, der zuständigen Behörde 

schriftlich anzuzeigen. 

(3) Die zuständige Behörde kann gegenüber dem Träger feststellen, daß einer Stelle nach Absatz 1 Nr. 

1 die Eignung fehlt, wenn die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 6 nicht erfüllt sind. 

Der Träger ist auf Verlangen verpflichtet, Nachweise darüber vorzulegen, daß die von ihm betriebene 

Stelle diese Voraussetzungen erfüllt. Im übrigen gilt § 3 Abs. 3 Satz 1 entsprechend. 

 

 



23.9 Nordrhein-Westfalen 

Gesetz über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Schiedsamtsgesetz – SchAG NRW) 

Vom 16.12.1992 (GV. NRW. 1993, 32), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2012 (GV. 

NRW. S. 97) 

§ 5 Vereidigung der Schiedsperson 

(1) Die Schiedsperson wird von der Leitung des Amtsgerichts (§ 4) auf die Erfüllung ihrer Pflichten 

vereidigt. Der Eid wird wie folgt geleistet: 

"Ich schwöre, die Pflichten einer Schiedsfrau/eines Schiedsmannes getreulich zu erfüllen, so wahr mir 

Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(2) Bei Mitgliedern einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft, der das Gesetz den Gebrauch 

anderer Beteuerungsformeln anstelle des Eides gestattet, wird die Abgabe einer Erklärung unter der 

Beteuerungsformel dieser Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft der Eidesleistung gleichgeachtet. 

(3) Bei der Wiederwahl genügt die Verweisung auf den bereits geleisteten Eid. 

 

23.10 Rheinland-Pfalz 

Landesgesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung [von Rheinland-

Pfalz] (AGFGO) 

Vom 16.12.1965 (GVBl 1965, 265), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.11.1989 (GVBl. S. 

225) 

I. Abschnitt   Ausführungsvorschriften 

§ 4   Finanzrechtsweg 

Der Finanzrechtsweg ist auch gegeben in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über 

Abgabenangelegenheiten, soweit die Abgaben der Gesetzgebung des Landes unterliegen und durch 

Landesfinanzbehörden verwaltet werden. § 13 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Steuern der 

Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgesellschaften bleibt unberührt. 

 

 

23.11 Saarland 

23.11.1 Gesetz über den Verfassungsgerichtshof (VerfGHG) [Saarland] 

Vom 17.07.1958 (Amtsblatt 2001, 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2008 

(Amtsbl. 1930) 

II. Teil Allgemeine Verfahrensvorschriften 



§ 12 Richterausschluss 

(1) Ein Richter/Eine Richterin des Verfassungsgerichtshofs ist von der Ausübung seines/ihres 

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, wenn er/sie 

1. an der Sache beteiligt oder mit einem/einer Beteiligten verheiratet ist oder war, eine eingetragene 

Lebenspartnerschaft begründet hat oder hatte, in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der 

Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist oder 

2. in derselben Sache bereits von Amts oder Berufs wegen tätig gewesen ist. 

(2) Beteiligt ist nicht, wer auf Grund seines Familienstandes, seines Berufs, seiner 

Religionszugehörigkeit, seiner Abstammung, seiner Zugehörigkeit zu einer politischen Partei oder aus 

einem ähnlichen allgemeinen Grund am Ausgang des Verfahrens interessiert ist. 

 

23.12 Sachsen 

23.12.1 Gesetz über die Justiz im Freistaat Sachsen 

(Sächsisches Justizgesetz - SächsJG) 

Vom 24.11. 2000 (SächsGVBl. 2000, 482), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2012 

(SächsGVBl. S. 748) 

Abschnitt 6 Ausführung der Finanzgerichtsordnung  

§ 36 Finanzrechtsweg  

Der Finanzrechtsweg ist auch gegeben für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 

(…) 

3. über Abgabenangelegenheiten der Kirchen und Religionsgemeinschaften, insbesondere über 

Kirchensteuern und Kirchgeld. 

§ 37 Beiladung der Kirchen und Religionsgemeinschaften  

Das Sächsische Finanzgericht lädt in Abgabenangelegenheiten die Kirchen und die 

Religionsgemeinschaften bei, sofern deren rechtliche Interessen als Abgabenberechtigte durch die 

Entscheidung unmittelbar berührt werden. 

 

 

23.12.2 Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden des Freistaates 

Sachsen und über die Anerkennung von Gütestellen im Sinne des 

§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung 

(Sächsisches Schieds- und Gütestellengesetz - SächsSchiedsGütStG) 

Vom 27.05.1999 (SächsGVBl. 1999, 247), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2010 

(SächsGVBl. S. 154, 159) 

Teil 1 Schiedsstellen in den Gemeinden 



Abschnitt 1 Gemeindliche Schiedsstellen 

§ 9 Berufung und Vereidigung  

(1) Der gemäß § 6 gewählte Friedensrichter wird von dem für die Bestätigung zuständigen Vorstand 

des Amtsgerichts in das Amt berufen und auf die Erfüllung seiner Pflichten vereidigt. Die Eidesformel 

lautet: 

„Ich schwöre, die Pflichten als Friedensrichter getreulich und ohne Ansehen der Person zu erfüllen. So 

wahr mir Gott helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 

(2) Mitglieder einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft können statt des Eides oder der 

religiösen Bekräftigung andere, von dieser Gemeinschaft vorgeschriebene Beteuerungsformeln 

verwenden. Der Friedensrichter ist hierauf hinzuweisen. 

23.13 Schleswig-Holstein 

Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung [für Schleswig-Holstein] 

(AGVwGO) 

Vom 06.03.1990 (GVOBl. 1990, 226), zuletzt geändert durch LVO vom 04.04.2013 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 143) 

§ 4 [Vertrauensleute] 

(…) 

(3) Die Berufung in das Amt einer Vertrauensperson dürfen nur ablehnen 

1. Geistliche und Religionsdienerinnen und Religionsdiener, 

(…) 

§ 7 [Kirchensteuer] 

(1) Wer zur Kirchensteuer herangezogen ist, kann gegen die letztinstanzliche kirchliche Entscheidung 

binnen eines Monats nach deren Zustellung das Verwaltungsgericht unmittelbar anrufen. 

(2) Soweit sich die Klage darauf stützt, daß die der Kirchensteuer zugrundeliegende Maßstabsteuer 

unrichtig festgesetzt ist, wird in dem für die Maßstabsteuer geltenden Verfahren entschieden. 

 

 



23.14 Thüringen 

23.14.1 Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz 

(ThürVwZVG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.02.2009 (GVBl. 2009, 24), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 14.12.2012 (GVBl. S. 457) 

Zweiter Teil Vollstreckungsverfahren 

Zweiter Abschnitt Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine öffentlich-

rechtliche Geldleistung gefordert wird  

§ 36 Vollstreckung von Geldforderungen der Gemeinden und Gemeindeverbänden 

(1) Verwaltungsakte der Gemeinden, Landkreise, Verwaltungsgemeinschaften oder Zweckverbände, 

mit denen eine Geldleistung gefordert wird, werden durch deren Kassen nach den Bestimmungen 

dieses Gesetzes vollstreckt. Sofern eine Gemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft angehört, werden 

ihre Verwaltungsakte durch die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft vollstreckt. Die Sätze 1 und 2 

gelten für öffentlich-rechtliche Geldforderungen des Ausgleichsfonds im Sinne des § 350b des 

Lastenausgleichsgesetzes entsprechend. 

(2) Die Aufgabe der Vollstreckung kann nach Maßgabe des Thüringer Gesetzes über die kommunale 

Gemeinschaftsarbeit auf einen Zweckverband übertragen werden. Die Übertragung der Vollstreckung 

kann dabei auf bestimmte Vollstreckungsarten beschränkt werden. 

(3) Für die Gemeinden ohne eigene Vollziehungsbeamte oder Vollstreckungsstellen, die keiner 

Verwaltungsgemeinschaft angehören, vollstreckt die Kasse des Landkreises, dem die Gemeinde 

angehört. Für Verwaltungsgemeinschaften ohne eigene Vollziehungsbeamte oder 

Vollstreckungsstellen vollstreckt die Kasse des Landkreises, in dem die Verwaltungsgemeinschaft 

ihren Sitz hat. Für die Beitreibung von Forderungen von Zweckverbänden ohne eigene 

Vollziehungsbeamte oder Vollstreckungsstellen ist die Kasse des Landkreises oder der kreisfreien 

Stadt zuständig, in dem oder in der der Vollstreckungsschuldner seine Wohnung, bei mehreren 

Wohnungen seine Hauptwohnung, oder seinen Sitz hat. Hat der Vollstreckungsschuldner seine 

Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung, oder seinen Sitz nicht im Gebiet des 

Zweckverbands oder hat er keine Wohnung, so ist für die Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörde 

der Sitz des Zweckverbands maßgebend. Im Thüringer Staatsanzeiger ist bekannt zu machen, welche 

Kasse für welche Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder Zweckverbände vollstreckt. 

Entsprechendes gilt, wenn die Vollstreckungsübertragung endet. 

(4) Die Kasse des Landkreises oder der kreisfreien Stadt erhebt im Fall der Vollstreckung nach Absatz 

3 für jedes Vollstreckungsverlangen einen Betrag zum Ausgleich des aufgrund seiner Wahrnehmung 

entstandenen und nicht gedeckten Vollstreckungsaufwands. Das für das 

Verwaltungsvollstreckungsverfahren zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem fachlich 

zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung den Ausgleichsbetrag entsprechend dem 

durchschnittlichen tatsächlichen Aufwand pauschaliert festsetzen. Uneinbringliche 

Vollstreckungskosten (Gebühren und Auslagen) sind zu ersetzen. Der Kostenanspruch geht in Höhe 

des erstatteten Betrags auf die erstattende Körperschaft über. Werden Aufträge eines oder mehrerer 

Auftraggeber durch dieselbe Amtshandlung erledigt, werden die Kosten nach Satz 3 nur einmal 

erhoben. Wertgebühren werden nach dem zusammengerechneten Wert erhoben und nach dem 

Verhältnis der Gebühren, die bei gesonderter Ausführung entstanden wären, verteilt. 
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Sonstige Kosten 

werden nach der Zahl der Auftraggeber verteilt. 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=LAG&p=350b


§ 37a Vollstreckung zugunsten von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften  

(1) Die Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 

sind, sind berechtigt sich zur Vollstreckung ihrer öffentlich-rechtlichen Friedhofs- und 

Bestattungsgebühren der Kasse der Gemeinde zu bedienen, in deren Gebiet der Zahlungspflichtige 

seine Hauptwohnung nach § 15 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Meldegesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung hat. Wenn die Hauptwohnung des Zahlungspflichtigen außerhalb des Landes liegt, können 

sich die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Vollstreckung nach Satz 1 der Kasse der 

Gemeinde bedienen, in deren Gebiet der Friedhof liegt. Die Vollstreckung erfolgt auf Antrag der 

Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft. 
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Im Fall des § 36 Abs. 3 Satz 1 ist der Antrag an die 

Kasse des Landkreises zu richten. 

(2) § 36 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung. 
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